Rahmenbedingungen für Präsentationsprüfungen in 

der gymnasialen Oberstufe 

(gilt ab Q1)

1. Jeder Schüler/jede Schülerin, der/die in der Abiturprüfung als 5. Prüfungsfach eine Präsentationsprüfung wählt, muss von Q1 bis Q3 eine Einzelpräsentation in einem Fach durchgeführt haben.


- Dauer: 15 Minuten


- Kolloquiumsfragen: durch Kurs und Kursleitung


- Präsentation muss einen Medieneinsatz umfassen


- ein Handout muss 1 Woche vor dem Präsentationstermin der Lehrkraft

        
  vorgelegt werden, dieses wird korrigiert und in dieser Form der Lerngruppe

  nach der Präsentation zugänglich gemacht. Bei nicht rechtzeitiger Abgabe

  des Handout verschlechtert sich die Benotung der Präsentation um 

  1 Notenstufe (= 3 Punkte).

- Benotung: es erfolgt keine getrennte Benotung und Gewichtung von

  Präsentation und Kolloquium, eine inhaltliche Durchdringung des Themas

  und Expertenwissen müssen gezeigt werden. Die Präsentation dient lediglich

  der medialen Aufbereitung des Themas. Wird das Kolloquium mit nicht

  ausreichend bewertet, ist das Gesamtergebnis der Präsentation ebenfalls

  nicht ausreichend.

- Aufgabenstellung erfolgt durch Lehrkraft: alle 3 Anforderungsbereiche

  sollen  möglichst abgedeckt werden, die Aufgabe eine präzise

  Problemstellung umfassen, das Thema muss lehrplankonform sein und aus

  dem aktuellen Kursthema erwachsen. Ein Erwartungshorizont , ebenso eine

  gute und eine ausreichende Leistung sollen dem Kurs gegenüber erläutert 

  werden.

- Quellen: Alle Quellen (Titel, Verlag, Autor, Erscheinungsjahr, Seiten)

  müssen nachvollziehbar angegeben werden, Wikipedia als Quelle ist

  unzulässig, bei Texten aus dem Internet müssen sie ebenfalls ( s.o.)

  angegeben  werden,  sofern sie ersichtlich sind. Es genügt also nicht allein

  die Angabe der Internetadresse.

2. Die Note der Präsentationsprüfung geht in die mündliche Benotung des Halbjahres ein, sie kann weiterhin wie bisher eine Kursarbeit ersetzen, wenn dies im Kurs für das Halbjahr so beschlossen wurde.

3. Das mit der Präsentation behandelte Thema muss im Unterricht nachbereitet werden, damit sein Inhalt als Grundlage für eine Kursarbeit dienen kann.

4. Durchgeführte Präsentationen werden auf einem Vordruck  vom Kursleiter durch Unterschrift bestätigt, bei der Meldung zum Abitur muss diese Bestätigung vorgelegt werden, sofern der Prüfling eine Präsentationsprüfung wählt.

Dieser Vordruck (im Sekretariat erhältlich) dient auch als Beleg dafür, dass der betreffende Schüler an einer Präsentation arbeitet und daher parallel nicht mit einer zweiten Präsentation in einem anderen Kurs belastet wird.
